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Jura auf leichte(re) Art lernen 

Professor Dr. Michael Beurskens, LL.M. (University of Chicago), LL.M. (Gew. Rechtsschutz), 
Attorney at Law (New York), Bonn*

„Das Studium der Jurisprudenz ist langweilig und die 
Karriere nachher miserabel“1 – schrieb Theodor Fonta-
ne
viele Studentinnen und Studenten jedenfalls im Hinblick 
auf den ersten Punkt noch heute. Andererseits beschweren 
sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Veran-
staltungen, dass ich den Vorlesungsstoff oft als zu leicht 
abtue.2 Nach einer Umfrage des BMBF sind sich nämlich 
80% der Studierenden sicher, dass das Jurastudium von 

Unter Studierenden der Wirtschaftswissenschaft behaup-
ten dies gerade einmal 34%).3 -
enaufbau deutschlandweit als wenig gelungen – nur 36% 

dastehen). Nun würde ich natürlich gerne ein gesundes 
und nahrhaftes Erfolgsrezept für das Jurastudium präsen-

-
schieden.4 
Immerhin gibt es aber gewisse verallgemeinerungsfähige 
Ziele. Man mag sicherlich Zweifel an der Zweckmäßig-
keit5 6 der Staatsprüfung 
äußern – trotzdem ist ein guter Abschluss in möglichst 
kurzer Zeit für fast alle Studentinnen und Studenten von 
zentraler Bedeutung.7 Immerhin streben die meisten Stu-
dierenden einen sicheren Arbeitsplatz, ein gutes Einkom-
men und beste Aufstiegsmöglichkeiten an.8 

*  Professor Dr. Michael Beurskens ist Professor für bürgerliches Recht 
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

1 Theodor Fontane, Stechlin. 
2  Sehr viel provokanter freilich Thomas Fischer, Jura ist leicht, Zeit 

-
pus/2014/06/thomas-fischer-jurastudium-vorurteile-auswendig-ler-

3  12. BMBF-Studierendensurvey, S. 25. 
4  Siehe im Detail die Ergebnisse der Befragung von Dauner-Lieb/San-

ders, JuS 2013, 380 ff. 
5  Ausführlich Beurskens, Mut zur Lücke“ – nicht nur im Schwerpunkt-

-
dium, 2014, S. 220 ff. 

6  Schwab -
-

wert. 
7  12. BMBF-Studierendensurvey, S. 33. 
8  Vor diesen Zahlen ist der Befund von von Münch

Jura sei oft nur ein Verlegenheitsstudium, durchaus zweifelhaft. 

Abgrenzungskriterium.  Aus Sicht des Hochschullehrers 
stimmt es zwar traurig, dass noch nicht einmal 15% der 
Jurastudenten eine wissenschaftliche Tätigkeit anstreben 

-
ten, wo dies gerade einmal auf 10% zutrifft) und Kreati-

10 
Angesichts des nachvollziehbaren individuellen Lebens-

-
-

des Rechts auseinanderzusetzen.11 Bedenklich ist allenfalls 
das Sozialverhalten – so meinen einige Jurastudenten, sich 
einen Wissensvorsprung vor ihren Kommilitoninnen und 
Kommilitonen verschaffen zu können, indem sie bei Haus- 
und Seminararbeiten Bücher verstecken.12 Solche Schwie-
rigkeiten werden aber mittelfristig glücklicherweise durch 
die Möglichkeit, Bücher digital abzurufen, entfallen.

ich mein Studium seinerzeit erfolgreich abgeschlossen 

schließen. Zum anderen habe ich als Dozent natürlich ge-
wisse Erwartungen bezüglich meiner Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und vermische vielleicht manchmal Hoffnung 
mit Realität. Dennoch traue ich mir zu, in den letzten zehn 
Jahren einige verallgemeinerungsfähige Beobachtungen 

andere Empfehlung auszusprechen vermag. Im Folgenden 
-

den,13 Probeklausuren schreiben14) wiederholen, sondern 
auch die Nutzung des Computers als Lernhilfe anregen15 

  Siehe nur BGH

in diese Richtung etwa Raab-Gaudin, Die Erste Juristische Staatsprü-

10 12. BMBF-Studierendensurvey, S. 57. 
11 Braun
12   Vgl. nur anekdotisch Müller-Heidelberg, Bücher-Entführer an der 

spiegel.de/unispiegel/studium/buecher-entfuehrer-an-der-uni-klepto-

13  Bleckmann/Niehues/Ehlert
14  Dauner-Lieb/Sanders
15  Kritisch dazu Lorenz, ZDRW 2014, 77. 
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und die Vorteile der Teilnahme an der Bonn Law Clinic16 

-

im Allgemeinen und in Bonn im Speziellen hervorzuhe-
17 ist jedenfalls 

hoffentlich unstreitig in jedem Fall dem bloßen Warten auf 
ein hilfreiches Repetitorium18 vorzuziehen.

I. Studienzeit sinnvoll nutzen

Das Jurastudium muss nach den gesetzlichen Vorgaben 
-

dienzeit von 4 Jahren vor, die aber unterschritten werden 
darf, wenn die für die Zulassung zur Staatsprüfung bzw. 
zur Schwerpunktbereichsprüfung erforderlichen Voraus-
setzungen vorher nachgewiesen werden können.20 Für die 

Jura irgendwo in Deutschland studiert haben sowie eine 
Zwischenprüfung, einen Sprachkurs und die dreimonatige 

-
sen können. Theoretisch kann man sich also als Bonner 

-
-

gebiete abschichten, also auf den Zeitraum bis Ende des 
achten Semesters verteilen. Ein schnelles Studium kann 

bis spätestens zum achten Semester zur Prüfung gemeldet 

unter denjenigen, die einzelne Fächer abgeschichtet hatten 

-

Diese Zahlen sind natürlich irreführend – denn diejenigen, 
die sich früh anmelden sind oft ohnehin diejenigen, die 
von Haus aus juristisch vorbelastet sind oder sich bereits 
früh im Studium als besonders leistungsstark herausge-
stellt haben. Denn nur besonders selbstsichere Kandidaten 
melden sich früh zur Prüfung. Trotzdem ist keinesfalls ge-

16 Beurskens
-

17   Siehe z.B. die bei HRK, Juristenausbildung heute, Bonn 2014 genann-
ten Projekte. 

18  Anders freilich der Hemmer-Repetitor Wüst in der Süddeutschen Zei-
Wüst meint, er sei während des Studiums nie in 

einer Bibliothek gewesen und stattdessen rund 400.000 km Motorrad 
gefahren – er habe immerhin gewusst, dass es erst beim Repetitor rich-
tig losgehe. 

  Zum Problem der Studiendauer etwa v. Münch
Stolleis, NJW 2001, 200 ff.. 

20

Prüfungsleistungen“ von neun Semestern vor. 

Ergebnissen führt. Vor diesem Hintergrund bietet sich ein 
Blick auf die Studienplanung an.

-
studentinnen und -studenten geben selbst an, im Schnitt 33 
Zeitstunden pro Woche in ihr Studium zu investieren, da-
von immerhin 13 Stunden in der Vorlesung und 17,5 Stun-
den im Selbststudium.21 Das ist zwar mehr als bei einem 

-
den pro Woche) – im Vergleich etwa zur Tiermedizin aber 
durchaus überschaubar – dort erwartet die Studierenden 
ein Wochenaufwand von ganzen 44,6 Stunden. Der hier in 
Bonn als Anhang I zur geltenden Studienordnung vorge-
schlagene Studienplan22 sieht einen Präsenzaufwand von 
24 Semesterwochenstunden im ersten Semester, 20 Se-
mesterwochenstunden im zweiten Semester, 24 Semester-
wochenstunden im dritten Semester, 21 Semesterwochen-

im 5. Semester und 14 Semesterwochenstunden im 6. 
Semester vor. Nun bedeutet eine Semesterwochenstunde 
aber bekanntlich nicht 60 Minuten wöchentliche Vorle-
sung in einem Zeitraum von 6 Monaten, sondern nur 45 
Minuten für knapp 14 Wochen – aus 24 SWS werden also 

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 36 Stunden23 
aus, verbleiben daher für jede Zeitstunde Vorlesung min-
destens eine Stunde Selbststudium während des Semesters 
und zwei Zeitstunden in der vorlesungsfreien Zeit.
Alle Zahlenspiele beiseite werden die meisten Studieren-
den erklären, dass sie insgesamt deutlich mehr Zeit auf ihr 
Studium aufwenden als oben errechnet. Die Erklärung für 
diese Diskrepanz gibt eine Untersuchung zu Bachelor-/
Masterstudiengängen, in denen das gleiche Phänomen be-

24 Studienzeit wird in aller Regel asymme-
trisch genutzt – kurz vor den Klausuren steigt die Arbeits-
belastung enorm an, in der vorlesungsfreien Zeit bewegt 
sie sich hingegen knapp über dem Nullpunkt. Im Semester 
wird oft die An- und Abreise zur Universität als so anstren-
gend empfunden, dass an ein Lernen vor und nach dem 
Hochschulbesuch nicht mehr gedacht werden kann. Und 
nach einem harten Studientag hat man in der Regel auch 
keine Lust, mit seinen Freunden Rechtsfragen zu diskutie-
ren, sondern möchte vielleicht lieber Fußball gucken oder 
Tanzen gehen.25 Insoweit überrascht es dann kaum, dass 

21 12. BMBF-Studierendensurvey, S. 31. 
22 -

senschaft/Einrichtungen/Pruefungsausschuss/Rechtsgrundlagen/An-

23

Stunden vor. Nach den Bologna-Vorgaben müssen in einem Semes-

24   Schulmeister, R. u. Ch. Metzger
Zeitbudget und Studierverhalten. Eine empirische Studie, 2011. 

25  Siehe nur anekdotisch Jung -
-

Tag nehme ich mir vor, mich mehr reinzuhängen und mal ein Lernwo-
chenende einzulegen. Aber immer sind andere Dinge wichtiger.“ 
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nur ein kleiner Teil der Jura-Studierenden angibt, sehr viel 
und intensiv für ihr Studium arbeiten zu müssen.26 

muss her, der nicht nur die Präsenzzeiten in der Univer-

das Selbststudium zeitlich in einen Rahmen setzt. Dazu 
verwende ich sehr ausführliche Vorlesungsgliederungen, 
in denen zu jedem einzelnen Veranstaltungstermin Leitfra-
gen angegeben werden, die man selbst recherchieren kann. 

-
genau) die einschlägigen Fundstellen aus gängigen Lehr-
büchern an und stelle Aufsätze und Fälle aus Ausbildungs-
zeitschriften bereit. Dadurch wird das Lernpensum für 
jede Woche deutlich gemacht – es fehlt allein der äußere 
Druck, dies auch kontinuierlich nachzuarbeiten. 
Als „Schrittmacher“ des Studiums ist eigentlich die Zwi-
schenprüfung gedacht.27 Diese soll früh ein Warnsignal 
setzen, wenn jemand für das Studium der Rechtswissen-
schaft nicht geeignet ist. In Bonn ist die Zwischenprüfung 
allerdings für viele Studierende bereits nach dem zweiten 

-
nach folgenden Vorlesungen zu lernen besteht nicht. Zu-
dem besteht gerade in den Anfangssemestern ein nicht 

der mangelnden Erfahrung im Umgang mit Klausuren 
kann im zweiten Semester kein überhöhter Maßstab an-

sind daher bei realistischen Zielvorgaben durchaus wahr-
scheinlich. Dadurch erfüllt die Zwischenprüfung jedoch 
nicht die notwendige Filterfunktion – und die frustrierende 

kann nicht verhindert werden.
Die größte Schwäche der drohenden Klausur ist aber, dass 
sie erst zum Semesterende geschrieben wird. Das setzt den 
Anreiz, möglichst zeitnah vorher den Stoff zu trainieren, 
um diesen wirklich sicher zu beherrschen. Während des 
Semesters ist die Prüfung hingegen noch in weiter Ferne, 
so dass man das das Lernen eher auf einen späteren Zeit-
punkt verschiebt. Vor diesem Hintergrund habe ich eine 

-
recht) bereitgestellt.28 Dort sind die Lerninhalte in Kapitel 

-
fehlungen, wenn man das tägliche Pensum erreicht hat 

Lernaufgaben. Insoweit wird kontinuierlich Druck ausge-
übt, der hoffentlich zu einer regelmäßigen statt geballten 
Auseinandersetzung mit dem Stoff führt. Da die Nutzung 
kostenlos ist, kann man beim Versuch nichts verlieren!

26 12. BMBF-Studierendensurvey, S. 33. 
27  Siehe schon Hesse/Schicketanz -

suren. 
28

II. Examensvorbereitung und Studium

Im geltenden System der Juristenausbildung gilt wie schon 
beim Abitur “non vitae, sed scholae discimus”29 – nicht 
für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Von je-
dem Studenten und jeder Studentin wird unabhängig von 
der langfristigen Berufsplanung und den dazu erforder-
lichen Fähigkeiten erwartet, nicht nur die gesetzlichen 

30 Dabei 
zerfällt die universitäre Ausbildung aus Sicht vieler Juris-
ten in zwei völlig separate Teile – die Zwischenprüfungs-
klausuren in den ersten Semestern und die abschließende 

Nur für die erstgenannte Phase vertraut man dabei der 

Studierenden ein privates Repetitorium.31 Das ist keine 
neue Entwicklung – solche Repetitorien haben eine lange 
und erfolgreiche Tradition.32 Dennoch muss dieser Trend 

-
men prüfen und die dortigen Erwartungen deshalb bestens 
kennen sollten, während sich die kommerziellen Repeti-
toren nur auf Hörensagen verlassen können. Zudem wird 
ein kommerzielles Repetitorium nicht kostenlos tätig – viel-

unerhebliches Entgelt gefordert. Die Universität ist demge-
 

gewährt den an der Hochschule Lehrenden nämlich die 
Möglichkeit zum öffentlichen Zugänglichmachen frem-
der Materialien, d.h. das Recht, diese für die Studierenden 

-
stellen.33 
Jedenfalls das Juristenausbildungsgesetz NRW und das 
Deutsche Richtergesetz gehen nicht von der geschilder-

-

Studieninhalte abprüfen. Wenn ich allerdings die Hörer 
meiner Vorlesung im zweiten Semester frage, ob sie den 

   Seneca
umgekehrte Fassung ist bloß eine Abwandlung). 

30

-

klaren Umschreibung und Begrenzung des Prüfungsstoffes werden sie 

Prüfungsstoffes wirken sie effektiv entgegen“. 
31  Ausschuss der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 

zur Koordinierung der Juristenausbildung, Bericht über die Auswir-

justiz.nrw.de/WebPortal/JM/justizpolitik/schwerpunkte/juristenaus-

32   Katzenstein Obergfell Lemmerz/Bie-
nert Bull Pieroth, NJW 
2012, 725. 

33   Allerdings nur, wenn „der Rechtsinhaber die Werke oder Werkteile 
[nicht] in digitaler Form für die Nutzung im Netz der jeweiligen Ein-
richtung zu angemessenen Bedingungen anbietet.“
2117 – Meilensteine der Psychologie). 
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zur Vorbereitung auf die Semesterabschlussklausur hören 
wollen, wird die weit überwiegende Mehrheit dafür stim-
men, den Stoff möglichst eng zu begrenzen. Denn am Stu-

zunächst, als erste Hürde die Zwischenprüfung zu über-
winden. Eine Vertiefungsvorlesung im Schuldrecht gibt es 
jedoch nicht – weder die Fortgeschrittenenübung noch das 
zeitlich gedrängte Repetitorium können diese Aufgabe er-
füllen. Die Studienordnung unterstellt vielmehr, dass alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits nach dem zwei-

beherrschen.
-

mester lernt man den vom Dozenten als relevant angekün-

bzw. während der Hausarbeit gibt es dabei eine besonders 
stressige Phase, in der man versucht, den klausurrelevan-

Hausarbeit geschrieben hat, kann man dieses punktuelle 
Wissen jedoch wieder weitgehend vergessen. Im zweiten 
Semester lernt man Schuldrecht AT und leidet erneut am 
Lernstress vor den Klausuren. Auch diese Inhalte kann 
man aber aus dem Kopf verbannen, nachdem die Klau-
sur gelaufen ist. Irgendwann stehen dann schließlich die 
Klausuren der Übung im Bürgerlichen Recht oder gar die 

Schuldrecht und Sachenrecht vollumfänglich beherrscht – 
wozu man den Stoff erstmals im Zusammenhang und letzt-
lich wieder weitgehend von Null an lernen muss. Der Mut 

-
bereitung, in der auf einmal erheblicher Lernstress droht.
Die Ursachen hierfür liegen einerseits in der bereits ange-
sprochenen Studienplanung – wer nur für die Abschluss-
klausur lernt, sieht nur die nächste Etappe und nicht den 

umfassende Einführungs- und Vertiefungskurse zum Bür-
gerlichen Recht, bei denen z.B. am Anfang die beidseitige 
ordnungsgemäße Erfüllung eines Kaufvertrages als Nor-

-
fähigkeit und Stellvertretung erst später aufgegriffen 

Randstellung im späten Studium stärker in den Vorder-
grund gezogen.
Ohne eine solche grundlegende Umgestaltung des Studi-
enplans liegt die Schaffung von Synergieeffekten demge-

sich an, die selbst erstellten Karteikarten zu den Anfangs-
vorlesungen nicht nach Ende der Veranstaltung wegzule-

-
buch lohnt sich auch nach Ende der jeweiligen Vorlesung. 
Auch hier helfen freilich E-Learningangebote, da Com-
puter große Wissensmengen deutlich leichter und schnel-
ler strukturieren bzw. sortieren können als Menschen. So 
kann man sukzessive den Stoff ausbauen und vertiefen, 
ohne dass bereits gelerntes Wissen dem Vergessen anheim 

34 verwendet hierzu den „SuperMemo“-Algo-
rithmus, der ein optimales Wiederholungstempo berech-
net. In den juristischen Onlinelehreinheiten35 ermöglichen 

kann man nicht nur unmittelbar vor der Klausur, sondern 
auch schnell einmal zur Wiederholung ansehen.

III. Vom Sinn und Zweck der Vorlesung

2014 in der FAZ von deprimierenden Erfahrungen mit 
der Lehre, insbesondere in den Anfangssemestern.36 Die 
Schuld verteilte er dabei zu gleichen Teilen auf Studieren-
de, das Prüfungssystem und die Ausstattung der Universi-

sondern vor allem für Prüfungsrelevanz interessieren, die 
Prüfungen würden bloßes „Papageienwissen“ belohnen 
und die universitären Veranstaltungen seien durch ihre 

umzusetzen. Er endet mit der provokanten Empfehlung, 
das Jurastudium von der Universität an die Fachhochschu-
le zu verlagern. Die Reaktion war zu erwarten – nicht nur 
Kollegen37 sondern auch Studierende38 widersprachen un-
verzüglich. 
Dennoch ist die große Vorlesung jedenfalls kein unum-

-
schaftswissenschaften betrifft dies gerade einmal 24%.  

die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung) nicht als 
wissenschaftlicher Diskurs konzipiert, sondern primär auf 
die gutachterliche Falllösung gerichtet, so dass jedenfalls 
ein Teil des Vorlesungsinhalts keinen unmittelbaren Bezug 
zur als entscheidend erachteten Abschlussnote hat. Für die 

-
seits soll sie Hintergründe erklären und den Blick für die 

-
nen, andererseits soll sie aber auch bestmöglich auf den 
Studienabschluss vorbereiten. Wir erwarten also eine ei-
erlegende Wollmilchsau, die für alle das Beste bereithält. 
Das kann eine Massenvorlesung nicht erreichen. 

15. Jahrhundert war die Vorlesung unumgänglich – vor Er-

von gedruckten Büchern nämlich unbezahlbar, so dass die 
Mitschrift der einzige Weg zur kostengünstigen Weiterga-
be von Wissen war. Noch bis zur Digitalisierung in den 

-

34

35

36  Oestmann, Das freie Denken kommt zu kurz, FAZ vom 03.12.2014. 
37   Wissmann, Hier geht es um Indianer, nicht um Häuptlinge, FAZ vom 

14.12.2014. 
38   Poll-Wolbeck/Völkerding /Wagner, Herr Professor, wo bleibt die 

 12. BMBF-Studierendensurvey, S. 35. 
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len,40 so dass die Vorlesung einen höheren Aktualitätsgrad 
-

te Studierende gewährleisten konnte. Heutzutage kann je-
doch jeder Hochschullehrer auf seinem eigenen Notebook 
ein Skript erstellen und dieses seinen Studierenden kosten-
los in digitaler Form zugänglich machen. Die Vorlesung 
muss also mehr oder etwas anderes bieten als den bloßen 
Vortrag vorformulierter Manuskripte. Das stellt hohe An-
forderungen nicht nur an die Dozenten, sondern auch an 

-

vielmehr zu jeder Zeit selbstthätig und lebhaft mitwirken 

nur so wird man von ihnen sagen können, dass sie wirk-
lich studieren.“41 Aufgabe des Hochschullehrers ist daher 
nach modernem Leitbild, seine Zuhörer zu aktivieren.42 
Umgekehrt ist es aber Aufgabe der Studierenden, nachzu-
fragen, wenn etwas nicht verstanden wird. So peinlich und 
anstrengend es ist, sich mündlich zu beteiligen, so unver-
zichtbar ist dies doch, um einen echten Mehrwert aus der 
Vorlesung zu ziehen. Entgegen einer verbreiteten Auffas-
sung ist es übrigens unklug, Vorlesungen unmittelbar am 
PC mitzuschreiben. Denn das Schreiben am Computer ist 

dazu, eher wörtlich mitzustenographieren als sinnvoll zu-
sammenzufassen.43

mitschreiben muss, wird allein durch die begrenzte Menge 
an Papier und Schreibzeit zum Nachdenken und Kompri-
mieren des Vortrags gezwungen.
Dass die Vorlesung nicht den gesamten prüfungsrelevan-

im zweiten Semester das Lehrbuch von Looschelders 
zum Allgemeinen Schuldrecht in angemessenem Tempo 

-
schweige denn die ebenfalls relevanten Inhalte aus dem 
Parallelwerk zum Besonderen Schuldrecht) in einem Se-
mester abschließen. Für Rückfragen, eine Anwendung auf 
Fälle oder gar eine Diskussion zu abweichenden Meinun-
gen gäbe es keinen Raum. Was liegt also näher, als das 
Wissen aus der Vorlesung im Rahmen von „blended lear-
ning“44 auszugliedern und vorauszusetzen, dass der Stoff 
selbstständig zu Hause aufbereitet wurde – sei es durch 
vorherige Lektüre eines Lehrbuchs, durch Ansehen eines 

-

Praktisch spricht zunächst dagegen, dass man als Dozent 

40  Zu dieser „Medienrevolution“ Löhning, Die große Vorlesung – Ein 

Jurastudium, 2012, S. 147 f. 
41  Stöckhardt, Juristische Propaedeutik oder Vorschule der Rechtswis-

senschaft, 1873, S. 471. 
42   Siehe Kaulbach/Wessel, Neue Wege zur Aktivierung der Studierenden 

43   Beachte dazu freilich Mueller/Oppenheimer, Psychological Science 

44  Siehe dazu Wiebe/Kreutz, Jura 2015, 1. 

so rund die Hälfte der Teilnehmer abhängen würde, die 
sich leider nicht vorbereitet haben. Oft gelingt es zudem 
nur in der Vorlesung, Interesse am Thema zu wecken oder 

-
türe droht eine Abstumpfung, in der man fremdes Wissen 
nur naiv auf sich einprasseln lässt. Vor dem Hintergrund 
der Möglichkeit, ausführliche Lehrbücher zu erwerben, 
ist allerdings umgekehrt der Wunsch nach ausgedruckten 

zur Illustration verwendeten Foliensatzes wenig zielfüh-
rend. Zum Lesen sind Folien nicht gedacht, dafür gibt es 
durchaus Bücher. Wer bloß fremde Schaubilder auswendig 
lernt, verliert zudem einen zentralen Schritt des Wissens-
erwerbs – denn gerade die eigene Zusammenfassung dient 
dem Lernerfolg. 

IV. Arbeitsgemeinschaften dienen nur der 
 Fallübung

-
dern zumindest in den Anfangssemestern auch studienbe-
gleitende Arbeitsgemeinschaften. So ganz optimal klappt 
die Abstimmung aber auch insoweit nicht. Eine ehemali-

-
sungen gehen, und die, die nur das Tutorium besuchen.“45 
Das führt praktisch dazu, dass die eigentlich zur dialogo-
rientierten Falllösung gedachten Arbeitsgemeinschaften 

-
sungsbesuchs gerade nicht vorher bekannt sein wird. Das 
ist nicht per se schlecht – eine gute Arbeitsgemeinschaft 
kann eine schlechte Vorlesung kompensieren und hoffent-
lich auch umgekehrt. Vor dieser Erfahrung überrascht es 

-
drechtsvorlesung präsentierte. Das Verhältnis zwischen 

zu viel Freiheit, wird die schlechte Abstimmung zwischen 
-

vorlesungsunabhängig ihr bewährtes, über Jahre hinweg 

in gelungener Weise tun).
Auch hier könnte man natürlich regulativ eingreifen. In 
anderen Studiengängen ist es etwa verbreitet, wöchentlich 
Übungsblätter zur selbstständigen Bearbeitung durch die 
Studierenden bereitzustellen – und vom Bearbeitungs-
erfolg die Klausurzulassung abhängig zu machen. Die 
Übungsgruppenleiter haben dann vor allem die Aufgabe, 
die entsprechenden Bearbeitungen zu bewerten und zu 
besprechen. Wer also nicht während des Semesters konti-
nuierlich arbeitet, sondern erst kurz vor Semesterende mit 

45 Jung
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der Klausurvorbereitung beginnen will, darf gar nicht erst 
an der Klausur teilnehmen. In der Juristenausbildung ist 
dies jedoch kaum vorstellbar, insbesondere nicht vor dem 
sehr unterschiedlichen Ansatz der Professoren einerseits 

einem solchen Modell durchaus positive Aspekte abge-
winnen – die regelmäßigen Leistungskontrollen zwingen 

-
rungen zur Klausurteilnahme würden nicht erfolgverspre-

zu korrigieren. Als noch arbeitssparendere Methode wären 
wöchentliche Multiple-Choice-Tests denkbar, die automa-
tisch ausgewertet werden könnten. 

V. Wissen und Können im Jurastudium

Schon Seneca „paucis <satis> est ad mentem bo-
nam uti litteris“46 – es geht nicht um die Masse an Wissen, 
sondern um dessen Qualität. Ich schätze, dass nur ungefähr 
30% des in den Staatsprüfungen abgefragten Stoffs echtes, 
auswendig zu lernendes Wissen ist.47 So kann man sinnvol-
lerweise nur auswendig lernen, dass eine Körperverletzung 
eine „üble und unangemessene Behandlung“ ist, „die das 

-
trächtigt“ – und idealerweise auch, welche Fallkonstellati-
onen durch „übel“ und „unangemessen“ ausgegrenzt wer-
den sollen. Niemand kann unmittelbar aus dem Wortlaut 

Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter entnehmen 
– solches Wissen muss man schlicht auswendig lernen.48 

 

überschätzt.50 Ursache dafür sind vor allem die Abschluss-
klausuren am Studienanfang. Dabei ist der behandelte Stoff 

wird weder ein Fall zum Vertragsschluss noch eine Klausur 
mit deliktsrechtlichen Ansprüchen gestellt), zum anderen 

46 Seneca
47   Damit stehe ich nicht völlig allein – siehe etwa Dauner-Lieb, Edi-

48   Solches Wissen nimmt leider zu – Wolf
etwa zu einem aus seiner Sicht wenig systembildenden und ohne 

EuGH „Warum 

sich nur durch Faktenlernen bewältigen lasse, gänzlich unattraktiv 
ist). 

-

ganztägiges mehr oder minder blindes Pauken, begleitet von Nervosi-

50   Zutreffend Kuhn, Analyse von Fehlern in juristischen Prüfungsleistun-

21, 24. 

neigt man als Lehrender dazu, den Klausurstoff noch weiter 
auf einen Teil des Vorlesungsthemas zu beschränken. Dann 
ist aber auf einmal die Menge an prüfungsrelevanten Fra-
gen überschaubar – und damit auch auswendig einprägbar. 
Hinzu tritt der Umstand, dass die leider schlecht bezahlten 
Korrekturassistenten dazu neigen, sich stark an den von 
den Professoren erstellten Lösungsskizzen zu orientieren 

an Arbeiten nicht umfassend zu würdigen. Die Kombinati-
on dieser Umstände hat zur Folge, dass derjenige, der alle 
relevanten Meinungsbilder gepaukt hat, gute Ergebnisse 
einfahren kann – also schlichter Fleiß belohnt wird. Die 

-

es schlicht ausgeschlossen, alles Relevante auswendig zu 
beherrschen. Entscheidend ist also, dass man irgendwann 
im Studium erkennt, wo die 30% Wissen enden und die 
70% eigene Fähigkeit beginnen.
Der zweite Irrtum betrifft das, was auswendig zu lernen 
ist.51 -

-
-

baustein abspulen zu können. Das spart in der Klausur die 
sonst erforderliche Zeit zum Nachdenken und ermöglicht, 
die betreffende Passage im Vorfeld so zu formulieren, dass 

-
-
-

zient. Dummerweise gibt es einen solchen Standardkatalog 
aber nicht – und nicht jeder Streit sollte in jeder Klausur 
aufgemacht werden. So mag es unter Strafrechtlern durch-
aus umstritten sein, was „Vorsatz“ in den Randbereichen 
des dolus eventualis bedeutet oder welchen Maßstab man 
für die Kausalität anzulegen hat – eine umfassende Erörte-
rung dieser Streitigkeiten in jeder Klausur würde aber den 
zeitlichen Rahmen sprengen. Ebenso irrig ist die Annahme, 
dass es für jeden Streit eine „richtige“ Lösung geben muss 
– im Zweifel die Auffassung des jeweiligen Hochschulleh-
rers, die „herrschende Meinung“ oder die in der einschlä-

-
achtete Auffassung. Machen Sie einmal den Selbstversuch 
und schlagen Sie einen Meinungsstreit in vier verschiede-
nen Lehrbüchern und Kommentaren im Hinblick auf die 
„herrschende Meinung“ nach – im Zweifel werden Sie 
mindestens drei verschiedene „herrschende“ Auffassungen 

wer den Fall gestellt hat und wer ihn korrigiert, d.h. welche 
Auffassung der Ersteller sich wünscht. Bewertet wird nicht 

-
sur stellen), sondern dass man erkennt, wo es auf welche 
Fakten ankommt und dass man mit nachvollziehbarer Ar-
gumentation zu nicht unvertretbaren Ergebnissen gelangt.

51  Großfeld -
-

gleicht die Klausuren mit einer Lotterie, in der es viele Nieten, einige 
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Schließlich irrt sich, wer meint, dass es genügt, einen 
-

ren lieblos hingeschriebene Sätze ohne jeden Bezug zur 
vorhergehenden und folgenden Prüfung, deren einzige 

erwarte. Paradebeispiel ist die Abgrenzung von Schadens-
ersatz „statt der Leistung“ und Schadensersatz „neben der 

wortgenau wiedergeben können muss) grenzt danach ab, 
„ob die Leistung zum letztmöglichen Moment die Ent-
stehung des Schadens ausgeschlossen hätte“. Damit wird 

-
-

lagert. Statt einer Prüfung der Voraussetzungen erfolgt 
dann meist eine bunte Abwägung. Dabei ist die Antwort 

, er Schadensersatz statt der Leistung verlangt hat  
 

oder die Leistung durch Nacherfüllung ordnungsgemäß 

-
ne Leistung noch vom Schuldner verlangen darf, soll er 
nicht dadurch bereichert werden, dass er zusätzlich einen 

 

-
hen reicht es aber nicht, Vokabeln zu lernen, sondern man 

-
bieren. Wissen allein ist also wertlos, sonst könnte man 
auch das Studium durch einen Palandt bzw. einen Beck.
Online-Zugriff ersetzen und den Anwaltsberuf als schlich-
te Ausbildung gestalten.
Nichtsdestotrotz ist Wissen auch im juristischen Studium 
wichtig und sollte beherrscht werden. Hierzu sind Kartei-
karten ein seit Langem bewährtes Mittel.52 Dabei leistet 
allerdings der Computer bessere Arbeit als jeder Papier-
zettelkasten.53 Unter Berücksichtigung dieser Aspekte 
entstand die Karteikartenfunktionalität der Plattform Vi-

54 Diese enthält bereits mehrere hundert vorgefertig-
te Karten von Studentinnen und Studenten aus Bonn und 
Düsseldorf, kann und sollte aber auch für eigene Karten 
eingesetzt werden. Die Karten sind dabei nach Themen 
sortiert und werden je nach angegebenem Sicherheitsgrad 
in angepassten Abständen wiederholt. So kann ein opti-
maler Lernerfolg gewährleistet werden. Der Wissensanteil 
kann also komfortabel, etwa auf dem Smartphone in Bus 
und Bahn, erworben und verfestigt werden.

52  Philipps Schreiber -
 

53   Kahn

54

VI. Das Gesetz nutzen

Vor einigen Jahren habe ich Vorlesungen „Recht für Wirt-
schaftswissenschaftler“ gehalten. Die dortigen Studieren-
den mussten in einem Semester nicht nur die ersten drei 

-

aber vor allem, dass das dortige Prüfungsamt ganz selbst-
-

In vergleichbarer Weise musste ich bei der Anwaltsprü-
fung in New York Klausurfälle lösen, ohne die zugrunde-
liegenden Normen nachschlagen zu können.55 
Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass kaum ein 

-
dard-Skript“) zu schätzen weiß. Schon in der Vorlesung 

Wortlaut auseinanderzusetzen, werden mühsam Schemata 

-
gative) Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffenheit“. 
Dieser Satz ist inhaltlich zwar zutreffend – aber vor dem 

-
sidiär Tauglichkeit zur vereinbarten Verwendung in S. 2 
Nr. 1, wiederum subsidiär dazu Eignung zur gewöhnlichen 
Verwendung und übliche Beschaffenheit in S. 2 Nr. 2) re-

-
dem meist nicht, stattdessen wird unter den gesetzesfrem-
den Obersatz subsumiert. Probleme bereitet zudem die 

sagt, dass eine Sache „frei von Sachmängeln“ ist, wenn sie 
sich für „die gewöhnliche Verwendung eignet“ und „eine 
Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art 
üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache er-
warten kann“ bedeutet das nicht, dass die Sache erst dann 
mangelhaft ist, wenn sowohl ihre Eignung für die gewöhn-
liche Verwendung fehlt als auch ihre Beschaffenheit vom 
Normalfall abweicht. Vielmehr genügt es, wenn alternativ 

-
neinung am Satzanfang!).
Die erste Frage bei der Auseinandersetzung mit rechtli-

es im Gesetz – an welchem Wort kann man ein Problem 
-

den Worte zu unterstreichen und Randbemerkungen im 

vom 4. September 201556 darf der Klausursteller frei über 

55 -
mehr gibt es auch dort recht voluminöse Normenwerke. 

56 -
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die Hilfsmittel, die bei seinen Klausuren benutzt werden 
dürfen, entscheiden. Dies wird allerdings in Satz 3 der-
selben Regelung sofort wieder eingeschränkt, denn die 

„unkommentiert und frei 
von Anmerkungen und Markierungen jeglicher Art“ sein. 

arbeitet, eine zusätzliche Ausgabe speziell für die Klausur 

seien Randbemerkungen ebenfalls unzulässig, ist wenig 
zielführend. Denn das Ziel der Zwischenprüfung ist ein 

zeigt sich u.a. daran, dass in der Zwischenprüfung gerade 
-

sind. Darüber hinaus gibt es keineswegs einen bundes-
einheitlichen Konsens gegen Unterstreichungen – viele 
Bundesländer lassen diese durchaus zu. Der Einwand, 
dass die Chancengleichheit gefährdet würde, geht eben-
falls fehl. Eine gute Klausur prüft nicht Wissen, sondern 
dessen Anwendung – sonst wäre ein Multiple Choice Test 
nicht nur billiger durchzuführen, sondern sogar objektiver 
auszuwerten und daher besser geeignet. Der Vorsprung, 
den man durch Randbemerkungen erzielen kann, fällt bei 

unnötige Beschränkung aufgehoben – wenn ein einzelner 

will, soll ihm dies unbenommen bleiben.

VII. Üben und trainieren

genug üben. Sicherlich lernt man Klausuren schreiben 
am Besten, indem man Klausuren schreibt.57 Denn nur 
dadurch lässt sich die eigene Schreibgeschwindigkeit rea-

-
nen, wie viel Zeit man im Ernstfall gefahrlos in Vorüberle-
gungen investieren kann. Zudem kann man sich nur so der 

-

-
mäßigen Orientierung an ausformulierten Lösungen aus 
Ausbildungszeitschriften, Fallbüchern oder im Klausuren-
kurs. Diese weisen einerseits einen oftmals völlig unrea-

Zeitstunden – nur die wenigsten schaffen bei ordentlicher 

-
zesmaterialien Bezug genommen, die Ihnen nicht vorlie-
gen. Das Autoritätsargument „herrschende Meinung“ oder 

Eine Schwerpunktsetzung erfolgt in den ausformulierten 

57  Empirisch nachgewiesen durch die Studie von Towfigh/Traxler/Glöck-
ner, ZDRW 2004, 8.

Lösungen oft ebenfalls nicht – vielmehr werden dort alle 
erkennbaren Probleme recht ausführlich erörtert. Schließ-
lich ist das Ziel solcher, an Studenten adressierten Lö-

-
voll wiederholt werden. Eine Lösungsskizze kann daher 
nur einen denkbaren Ansatz darstellen, alternative Wege 
werden allenfalls angedeutet.
Leider ist das Schreiben echter Klausuren ein steter Quell 
von Frustration. Kein Studium ist so stark durch Konkur-
renz geprägt wie das rechtswissenschaftliche – 45% der 

-
schaftswissenschaften sind dies gerade einmal 15%.58 Die-

-
ren als Wettbewerb statt als Trainingsinstrument gesehen 
werden. Dann ist es aber wenig motivierend, wenn die No-
tenskala ganz offensichtlich kaum nach oben ausgeschöpft 
wird.  Schuld daran ist freilich nicht die 18-Punkte-Ska-
la als solche.60

nämlich „durch die vorgesehene größere Bandbreite für 
-

befriedigend bis sehr gut zu erreichen” gerade erhöhen.61 

für die geringe Anzahl von Prädikaten ist letztlich die 
-

den Phrase „durchschnittliche Anforderungen“ – diese soll 
nach ganz allgemeiner Auffassung nämlich auf die Mas-
se aller Personen, die jemals Rechtswissenschaft studiert 
haben und studieren werden, abstellen – was im Ergebnis 

62  
Zudem ist das Korrigieren von Klausuren nicht nur 
schlecht bezahlt, sondern auch, wie ich nach der Lektüre 

-
ber 2015 bis Februar 2016 feststellen musste, oft frustrie-
rend. Wer mag es da den Korrekturassistenten verübeln, 
wenn ihre Korrekturanmerkungen selten positiv bestär-

63 Leider 
ist auch die Reaktion der Klausurschreiber vorhersehbar 
– Klausuren werden nicht abgeholt und die Teilnahme an 

bleibt schockierend gering. So kann man freilich auch 
nicht aus Fehlern lernen – der Aufwand, die Klausur zu 
schreiben und zu korrigieren führt zu keinerlei Nutzen und 
ist daher insgesamt vergeudet.

-
neswegs der einzige Weg, sich erfolgreich auf die staat-

aus mündlichen Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften 
bestehende Studium denkbar schlecht strukturiert. Auch 

58 12. BMBF-Studierendensurvey, S. 35. 
  Zutreffend Hauser/Wendenburg, ZRP 2011, 18. 

60   Anders aber Haas Schöbel, BayVbl. 
Wassermann

61

62   Becker
S. 121. 

63  Das bemerken auch Hauser/Wendenburg
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der mündliche Dialog dient nämlich dem Einüben der 

dem Professor in den Lehrveranstaltungen, aber auch mit 
Kommilitonen außerhalb des Hörsaals erfolgen. Reden Sie 
über Fälle oder abstrakte Rechtsprobleme und bilden Sie 
sich ihre eigene Meinung! Diskutieren Sie und überlegen 

-
boten, dass Sie einen Rechtsstreit gegen die vermeintlich 
herrschende Meinung gewinnen. 

-

-
-

runden haben einen sozialen Preis – sei es die Zeit zum 
Kaffeekochen, seien es die unvermeidbaren Privatgesprä-
che und andere Ablenkungen. Insoweit müssen Sie wohl 
oder übel zusätzlich auf weitere Trainingsinstrumente 
zurückgreifen. Schon 2010 prognostizierte Haft, dass 
„ohne den Computer […] weder das Lernen noch später 
die Berufsausbildung gelingen [wird]“.64 Wer mich kennt 
und den bisherigen Ausführungen gefolgt ist, weiß, dass 
auch ich die Nutzung des Computers für ein naheliegen-
des Hilfsmittel im Jurastudium halte.65 Vor diesem Hin-
tergrund arbeite ich insbesondere an der Lernplattform 

66 Diese bietet neben den bereits erwähnten 
Karteikarten auch Multiple-Choice-Fragen67 und Fälle68 

strukturierte Herangehensweise trainieren, indem im 
Sachverhalt Schlagworte ausgewählt werden und in der 
Lösung schematisch festzulegen ist, wo die Schwerpunkte 
eines Falles liegen. All dies wird vom Computer anonym 
und kostenlos beurteilt – was sowohl Kontrollaufwand 

gedruckten Fallbuch wird der Anreiz zur Selbsttäuschung 
durch schlichtes Lesen der Musterlösung verringert und 
ein Raum für Rückfragen an den Aufgabensteller bereitge-
stellt. Das Projekt ist derzeit noch im Aufbau – über Anre-
gungen und Ideen freue ich mich sehr.
Mittelfristig liegt es nahe, den Aufwand des Klausur-
schreibens weiter zu minimieren. Warum müssen eigent-

-

Wäre es nicht besser, diese eigenverantwortlich zu Hause 
zu schreiben, idealerweise an einem Computer, um den 
Korrektoren Schwierigkeiten beim Entziffern der Hand-

Abholaufwand zurückgegeben werden - andere Universi-
täten haben diese Möglichkeit bereits geschaffen. Der Ein-

64  Haft, Das gedruckte juristische Buch hat keine Zukunft, Börsenblatt 

27.01.2016. 
65   Beurskens ders -

nen). 
66

67

68

werde auch auf Papier und unter Aufsicht geschrieben, 
hat sicherlich seine Berechtigung. Aber trotz aller Mühe 
kann man die Situation in den Prüfungsräumen des JPA 
ohnehin nicht nachstellen – und da es m.E. darum gehen 
sollte, möglichst viele Klausuren zu schreiben, sollten die 
Hemmschwellen möglichst niedrig angesetzt werden.

Auch Zwischenprüfungs- oder Schwerpunktbereichsklau-
suren könnte man durchaus am Computer schreiben las-
sen. Dies hat erhebliche Vorteile insbesondere beim Kor-

-
langer Ausgabe auf Papier im Sekretariat), der Objekti-

-
barer Kennziffern) und der Zulassung von Hilfsmitteln 

-
verhalt).  Dabei geht es nicht um PC-Kenntnisse – eine 

Schreibmaschine genutzt. Untersuchungen belegen, dass 
auch ungeübte Studierende am PC grundsätzlich schneller 

-
gungen, etc. schneller gelingen). Das naheliegende Argu-

-
schen Vorteile haben, greift in gleicher Weise auch bei der 
handschriftlichen Erstellung – wer schnell schön schreibt, 
hat Vorteile. Andere Fächer haben diese Bedenken nicht. 
Die Befürchtung, unzulässige Hilfsmittel könnten einge-
setzt werden, ist zumindest in den in Bonn hierzu speziell 
eingerichteten Prüfungsräumen völlig unbegründet. Im 

Einheften von Spickzetteln in die verwendete Loseblatt-
sammlung deutlich höher sein. 

welches Hilfsmittel tatsächlich zur besseren Lösung eines 

könnte. Eine gut gestellte Klausur kann man gerade nicht 
durch Aufschlagen eines Lehrbuchs, eines Kommentars 
oder einer Entscheidung lösen. Wer nicht stures Wissen 

-
ren), sollte daher keine Bedenken haben. Schließlich ist 

Hörsälen mangels Beleuchtung nicht geschrieben werden. 
Sind die Kopien des Sachverhalts wegen eines Fehlers 
beim Druck zu blass oder verzerrt, können die Kandidatin-
nen und Kandidaten die Klausur nicht lesen und scheitern 
deshalb. Die Risiken des PC-Einsatzes sind in gleicher 
Weise kalkulierbar.

-
„Also ich würde sagen, 

wir brauchen ein Drittel oder ein Viertel der Zeit weniger, im Vergleich 
zu einer Stift-Papier-Klausur.“ 
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VIII. Wissen anwenden

Alle Klausurfälle sind letztlich doch nur theoretische Kon-
strukte, die sie auf ein oder mehrere Probleme hinführen 
sollen, die es zu diskutieren gilt. Dies ist im echten Leben 
nicht der Fall – dort müssen sie erst einmal die relevan-
ten Fakten und denkbaren Rechtsbeziehungen erkennen. 
Hierauf können Sie sich durch eine Teilnahme an der Law 
Clinic vorbereiten.
Immerhin 45% der Jurastudenten wollen letztlich etwas 

nur auf 30% der Wirtschaftswissenschaftler zu).70 Hier 
setzt die Law Clinic71 -
mester lassen sich viele echte, für die Anfragenden oft 

einerseits ein Anreiz geschaffen, sich noch einmal mit 

Problembewusstsein, das auch bei den Klausurfällen im 
-

telbar ein Erfolgserlebnis, wenn sich der Mandant für die 

Rein psychologisch kann die Law Clinic auch die Lücke 
-

tung füllen – sie motiviert zur eigenen Auseinandersetzung 
-

ten Themen. Wer schon einmal eine Hausarbeit geschrie-
ben hat, weiß aber, dass selbst recherchierte Informationen 
besser in Erinnerung bleiben als bloß in einer Vorlesung 

IX. Fazit

Es könnte alles so einfach sein – ist es aber nicht. Kein 
Hochschullehrer kann seinen Studenten das Lernen abneh-
men. Und Lernen bedeutet weniger Pauken als vielmehr 
kritisches Denken – was aber Mühe macht und zu Frust-
rationserlebnissen führen mag. Wichtig ist dabei, trotzdem 
durchzuhalten und nicht aufzugeben. Der Computer kann 
dabei ein wichtiges Hilfsmittel sein und zu einem durchge-

-
te man im Studium die Möglichkeit zur Diskussion nutzen. 
Für bloßes Zuhören ist die Vorlesungszeit zu knapp und 

-
deos, Skripten oder Hörbücher besser geeignet.

einen Blick über die bloße Lösung konstruierter Fälle hi-
naus zu werfen. Hierzu bietet sich die Teilnahme an der 
Law Clinic an – denn dabei erhält man die Chance, auch 
einmal die Kommunikation mit Nichtjuristen zu trainieren 
und erlangt die Bestätigung, dass das im Studium erworbe-
ne Wissen durchaus praktischen Nutzen hat.

70 12. BMBF-Studierendensurvey, S. 57. 
71
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